
VI. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

613

ten und achtundsechzigsten Tagung über alle nach den Be-
stimmungen dieser Resolution eingegangenen Verpflichtun-
gen und die damit zusammenhängenden Umstände Bericht zu
erstatten und der Versammlung in Bezug auf diese Verpflich-
tungen ergänzende Voranschläge vorzulegen hat;

3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2012-2013
für den Fall, dass der Generalsekretär aufgrund eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Hö-
he von mehr als 10 Millionen Dollar eingehen muss, dass die-
se Angelegenheit der Generalversammlung vorzulegen ist be-
ziehungsweise dass der Generalsekretär, falls die Versamm-
lung ihre Tagung unterbrochen hat oder nicht tagt, eine wie-
deraufgenommene Tagung oder eine Sondertagung der Ver-
sammlung zur Behandlung der Angelegenheit einzuberufen
hat.
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